
Gastgewerbe

Wer entgeltlich und gewerbsmässig eine gastgewerbliche Tätigkeit ausüben oder Handel mit alkoholhaltigen
Getränken betreiben will, benötigt gemäss Gastgewerbegesetz (GastG) Thurgau eine Bewilligung. Die
Bewilligung wird für bestimmte Lokale, Räume oder Plätze oder bestimmte Zeiten oder Anlässe erteilt. Sie lautet
auf eine natürliche oder juristische Person und ist nicht übertragbar.

Für neue Betriebe wird die Bewilligung erteilt, sofern die Räume und Einrichtungen den gesetzlichen
Vorschriften entsprechen. Bei Umbauten, Renovationen oder Umnutzungen muss vorgängig ein Baugesuch
eingereicht werden. Bewilligungen können Auflagen enthalten oder zeitlich befristet sein. Für die
Bewilligungserteilung wird eine Gebühr erhoben.

Gesuche sind mindestens zwei Monate vor der gewünschten Eröffnung einzureichen.

Voraussetzungen für die Erteilung von Bewilligungen

Eine Bewilligung wird erteilt, wenn die verantwortliche Person handlungsfähig ist, für eine einwandfreie
Betriebsführung Gewähr bietet und in den letzten fünf Jahren nicht wiederholt oder in schwerwiegender Weise
Vorschriften der Gastgewerbe-, der Alkohol-, der Gesundheits-, der Lebensmittel-, der Betäubungsmittel- oder
der Ausländergesetzgebung oder des Arbeitsrechts verletzt hat. 

Die verantwortliche Person hat eine Prüfung über die Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen für das Führen
eines Gastgewerbebetriebs sowie der Grundsätze der Suchtprävention zu bestehen. 

Die Räume und Plätze sowie die Einrichtungen, in denen eine gastgewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird, müssen
betriebssicher sein. Vor der Bewilligungserteilung hat die Abteilung Bau der Stadt Arbon die Erfüllung der
baulichen Anforderungen zu prüfen. Zudem muss eine Kontrolle durch das Lebensmittelinspektorat erfolgen,
welches betriebliche Anforderungen verfügen kann. 

Für die Erteilung einer Bewilligung werden einmalige Gebühren erhoben. Sie betragen für die Ausübung einer
gastgewerblichen Tätigkeit sowie für den Handel mit alkoholischen Getränken je Fr. 1000. 

Gesuchtstellung - Unterlagen - Entscheid

Das Gesuch für sämtliche Bewilligungen nach Gastgewerbegesetz ist mindestens zwei Monate vor der
gewünschten Eröffnung einzureichen.



Folgende Unterlagen sind beizulegen (nicht älter als sechs Monate)
Vollständig ausgefülltes Formular "Gesuch für eine Bewilligung zur Ausübung einer gastgewerblichen
Tätigkeit"
Handlungsfähigkeitszeugnis der verantwortlichen Person
Handelsregisterauszug (bei juristischen Personen)
Auszug aus dem Strafregister-Informationssystem VOSTRA
Betreibungsregisterauszug
Haftpflichtversicherungspolice für Personen- und Sachschaden
Kauf-, Miet- oder Pachtvertrag
Arbeits- oder Gerantenvertrag
Kopie des kantonalen Fähigkeitsausweises über die erfolgreiche Absolvierung der thurgauischen
Wirteprüfung oder die Anerkennungserklärung des Departements für Justiz und Sicherheit betreffend
Gleichwertigkeit eines anderen Ausweises.
Baurechtliche Bewilligung (sofern notwendig)
Aktueller Situationsplan des Betriebes (Grundrissplan inkl. Mobiliar)
Formular Raucherlokal oder Fumoir (sofern kein Nichtraucherlokal)
Bewilligungsverzicht des/der vorhergehenden Inhabers/in

Weitere Unterlagen können je nach Bedarf nachgefordert werden.

Damit die Bewilligung erteilt werden kann, ist die Gebühr im Voraus zu entrichten. Der Entscheid erfolgt
schriftlich und kann mit Auflagen und Bedingungen (auch für eine allfällige Gartenwirtschaft) verbunden sowie
befristet werden.
 

Formulare
Gesuch für eine Bewilligung zur Ausübung einer gastgewerblichen Tätigkeit
Gesuch für eine Bewilligung für den Handel mit alkoholischen Getränken
Gesuch für den Betrieb eines Raucherlokals – Ergänzung zum Hauptgesuch
Meldung für den Betrieb eines Raucherraums (Fumoir) – Ergänzung zum Hauptgesuch

Gesetzliche Grundlagen
Gastgewerbe- und Alkoholhandelsgesetz
Gastgewerbe- und Alkoholhandelsverordnung

Ansprechsperson
Isabelle Fuchs, Co-Leiterin Abteilung Einwohner/Sicherheit
071 447 61 53 
E-Mail

https://www.arbon.ch/public/upload/assets/4141/Gesuch%20f%C3%BCr%20eine%20Bewilligung%20zur%20gastgewerblichen%20T%C3%A4tigkeit.pdf?fp=1
https://www.arbon.ch/public/upload/assets/4140/Gesuch%20f%C3%BCr%20Handel%20mit%20alkoholischen%20Getr%C3%A4nken.pdf?fp=1
https://www.arbon.ch/public/upload/assets/4142/Gesuch%20Raucherlokal%20%20-%20Erg%C3%A4nzung%20zu%20Hauptgesuch.pdf?fp=1
https://www.arbon.ch/public/upload/assets/4143/Gesuch%20Lokal%20mit%20Fumoir%20-%20Erg%C3%A4nzung%20zu%20Hauptgesuch.pdf?fp=1
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/554.51
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/554.511
tel:0714476153
mailto:isabelle.fuchs@arbon.ch


Telefonische Beratung
Montag, Dienstag und Donnerstag

Persönliche Beratung auf Voranmeldung

 

Zuständige Abteilung
Sicherheitsdienste

https://www.arbon.ch/stadt/politik-und-verwaltung/abteilungen-und-bereiche/einwohnersicherheit/sicherheitsdienste.html/121/unit/29

